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Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Bekanntmachung der Verbandsgemeinderatssitzungen
Die nächsten Verbandsgemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:
Donnerstag, 12. Februar 2026 um 18:00 Uhr Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses*
Montag, 16. Februar 2026 um 18:00 Uhr Sitzung des Innenausschusses*
Mittwoch, 25. Februar um 18:00 Uhr Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses*

*die Sitzungen finden wenn nicht anders angegeben im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde in Droyßig, Zeitzer Straße 
15 statt.

Bekanntmachung öffentlicher Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und deren Ausschüsse
Im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde 
Droyßiger-Zeitzer Forst am 26.11.2025 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:
Keine

Im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Droyßi-
ger-Zeitzer Forst am 10.12.2025 wurden folgende Beschlüs-
se gefasst:
156/2025/VGR - Ernennung des Kameraden Thomas Fiebig 
zum stellvertretenden Wehrleiter der Ortswehr Salsitz unter 
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit

160/2025/VGR - Satzung über Kostenbeiträge für die Benut-
zung von Kindertageseinrichtungen der Verbandsgemeinde 
Droyßiger - Zeitzer Forst

190/2025/VGR - Satzung über die Erhebung von Kostener-
satz, Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistun-
gen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllen-
den Pflichtaufgaben (Feuerwehrkostensatzung)

196/2025/VGR - Sanierung Grundschule Droßdorf Hier: Frei-
gabe der Genehmigungsplanung und Einreichung des Bau-
antrages

203/2025/VGR - Wahl der zweiten stellvertretenden Bürger-
meisterin

Im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Droyßi-
ger-Zeitzer Forst am 17.12.2025 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:
188/2025/VGR- Abwägung zur 2. Änderungssatzung zur 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 in der Fassung 
der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 01.09.2016 Satzung 
zur Heilung einer fehlerhaft festgesetzten Verbandsgemein-
deumlage

192/2025/VGR - 2. Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2016 in der Fassung der 1. Nachtrags-
haushaltssatzung vom 01.09.2016 - Satzung zur Heilung ei-
ner fehlerhaft festgesetzten Verbandsgemeindeumlage

200/2025/VGR - Zinsangebot für Verbandsgemeindeumla-
ge an die Mitgliedsgemeinden
 
Im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Droyßi-
ger-Zeitzer Forst am 23.12.2025 wurden folgende Beschlüs-
se gefasst:
206/2025/VGR - Aufhebung des Beschlusses 192/2025/
VGR - 2. Änderungssatzung zur Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2016 in der Fassung der 1. Nachtragshaus-
haltssatzung vom 31.08.2016 - Satzung zur Heilung einer 
fehlerhaft festgesetzten Verbandsgemeindeumlage

207/2025/VGR - 2. Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2016 in der Fassung der 1. Nachtrags-
haushaltssatzung vom 31.08.2016 - Satzung zur Heilung ei-
ner fehlerhaft festgesetzten Verbandsgemeindeumlage
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Hinweisbekanntmachung zur  
2. Änderungssatzung Haushalt 2016
Die 2. Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 2016 
in der Fassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 
31.08.2016 – Satzung zur Heilung einer fehlerhaft festge-
setzten Verbandsgemeindeumlage der Verbandsgemeinde 
Droyßiger-Zeitzer Forst beschlossen am 23.12.2025, wurde 
gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde 
Droyßiger-Zeitzer Forst auf der eigenen Homepage der Ver-
bandsgemeinde unter https://www.vgem-dzf.de/de/vg-sat-
zungen.html bekanntgemacht und ist jederzeit einsehbar.

Droyßig, 13.01.2026

Kraneis
Verbandsgemeindebürgermeister

Hinweisbekanntmachung
Der Verbandsgemeinderat hat am 10.12.2025 die

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren 
und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der Feuer-
wehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflicht-
aufgaben (Feuerwehrkostensatzung)
beschlossen.

Die Satzung ist am 12.01.2026 auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde www.vgem-dzf.de öffentlich bekannt ge-
macht worden.

Die Satzung kann während der Öffnungszeiten im Verwal-
tungsgebäude Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig eingesehen 
und kostenpflichtig kopiert werden.

Kraneis
Verbandsgemeindebürgermeister
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Bekanntmachung der Gemeinderatssitzung 
Gemeinde Droyßig
Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Droyßig findet am:

Montag, den 09. März 2026 um 18:00 Uhr im Gemeinde-
büro der Gemeinde, Markt 6b, in 06722 Droyßig statt.*

*Bitte beachten Sie die Hinweise und Tagesordnung in 
den Schaukästen der Gemeinde.

Bekanntmachung gefasster Beschlüsse
Im Gemeinderat der Gemeinde Droyßig am 08.12.2025 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
219/2025/GRD - Festsetzung der Verbandsgemeindeum-
lage für das Haushaltsjahr 2016
224/2025/GRD - Genehmigung über die Annahme einer 
Spende

Im nichtöffentlichen Teil:
216/2025/GRD - Verlängerung eines Blockkredites zur 
  Rückführung des Kassenkredites
218/2025/GRD - Forderungsverzicht
220/2025/GRD - Wohnungssanierung EG rechts, Hassel 27 
in Droyßig, Hier Vergabe Bauleistung für Elektroarbeiten
226/2025/GRD - Verkauf einer noch zu vermessenden 
Teilfläche des Flurstückes 124, Flur 1 in der Gemarkung 
Droyßig

Im Gemeinderat der Gemeinde Droyßig am 22.12.2025 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
221/2025/GRD - Haushaltssatzung für das 
  Haushaltsjahr 2026
222/2025/GRD - Fortschreibung des Hauhaltskonsoli-
dierungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2026
223/2025/GRD - Maßnahmeplan für Liquiditätskredit 2026
228/2025/GRD - Grundsatzbeschluss zum Ausbau der 
verlängerten Schloßstraße in Droyßig im Rahmen des 
Sondervermögens Infrastruktur IM
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Schnaudertal und Wetterzeube
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Verlag und Druck:
LINUS WITTICH Medien KG, 
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg (Elster), Telefon (03535) 489-0
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Verbandsgemeindebürgermeister Herr Kraneis
Die öffentlichen Meinungen und Beiträge müssen nicht mit der Meinung der 
Redaktion übereinstimmen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben aus-
schließlich die Meinung des Verfassers wieder.
Redaktion: Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig 
SB-Öffentlichkeitsarbeit: Herr Huhnstock
Telefon (034425) 41425, Telefax (034425) 27187, 
E-Mail info@vgem-dzf.de, Internet: www.vgem-dzf.de

Für die Inhalte der Anzeigen wird keine Haftung übernommen. Für Anzeigen-
veröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. 
Erscheinungsweise: Das Amtsblatt erscheint in der Regel 1 x monatlich bei 
erhöhtem oder verminderten Veröffentlichungsbedarf auch abweichend. Es 
wird kostenlos an die Haushalte der Verbandsgemeinde Droyßiger Zeitzer Forst 
als Briefkastenwurfsendung verteilt soweit dies technisch möglich ist.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Wei-
tergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.

30.01.2026
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Bekanntmachung der Gemeinderatssitzungen der Gemeinde Gutenborn
Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates der Gemeinde Gutenborn finden wie folgt statt:

Dienstag, 10. Februar 2026 um 18:00 Uhr   Sitzung des Bauausschusses*
Dienstag, 24. Februar 2026 um 18:30 Uhr   Sitzung des Gemeinderates*

*Die Sitzungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Gemeindezentrum Droßdorf, Schulweg 23, 06712 Gutenborn 
statt.
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Hinweisbekanntmachung zur  
Haushaltssatzung 2025
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Gutenborn für das 
Haushaltsjahr 2025 beschlossen am 18.11.2025, wurde ge-
mäß § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Gutenborn 
auf der eigenen Homepage der Gemeinde unter https://www.
gutenborn.de bekanntgemacht und ist jederzeit einsehbar.
 
Droßdorf, 13.01.2026

Beyer
Bürgermeister

Bekanntmachung öffentlicher Beschlüsse
Im Gemeinderat der Gemeinde Gutenborn am 21.10.2025 
wurden keine Beschlüsse gefasst.

Im Gemeinderat der Gemeinde Gutenborn am 18.11.2025 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
105/2025/GRG - Haushaltssatzung für das 
  Haushaltsjahr 2025

106/2025/GRG - Fortschreibung des Haushaltskonsoli-
dierungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2025
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Bekanntmachung der Gemeinderatssitzung 
der Gemeinde Kretzschau
Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Kretzschau findet am Mittwoch, den 11. Februar 2026, 
um 19:00 Uhr, im Sportlerheim Grana, Hasselweg 8, 
06712 Kretzschau OT Grana statt.

*Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde!

Bekanntmachung öffentlicher Beschlüsse
Im Gemeinderat der Gemeinde Kretzschau am 12.11.2025 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
078/2025/GRK - Genehmigung über die Annahme einer 
Spende

Im Gemeinderat der Gemeinde Kretzschau am 09.12.2025 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
088/2025/GRK - Grundsatzbeschluss zum Ausbau der 
Straße Schenkenberg in der OL Hollsteitz
091/2025/GRK - Genehmigung über die Annahme einer 
Spende
089/2025/GRK - Festsetzung der Verbandsgemeindeum-
lage für das Haushaltsjahr 2016

Bekanntmachung der Gemeinde Kretzschau

Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 8 „Wochenendhäuser Kretz-
schauer See“

Der Gemeinderat der Gemeinde Kretzschau hat in der öf-
fentlichen Sitzung am 26.03.2025 das Verfahren zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Wochenendhäuser 
Kretzschauer See“, für das im Flächennutzungsplan ausge-
wiesene Sondergebiet für Wochenendhäuser (Beschluss-
Nr.: 034/2025), gem. §§ 1 und 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich umfasst das im Flächennut-
zungsplan ausgewiesene Sondergebiet für Wochenendhäu-
ser, westlich am Kretzschauer See (SO WOC).

1. Anlass und Ziel der Planung
Aufgrund des immer weiter erfolgenden Ausbaus und dem 
vermehrten Vorliegen von Bauanträgen im Bereich des 
Wochenendhausgebietes am westlichen Uferbereich des 
Kretzschauer Sees, sollen durch die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes unter anderem Festsetzungen getroffen 
werden, um eine geordnete Entwicklung zum Schutz des 
Tagebaurestlochgebietes, der Uferzone und des Bodens 
sicherzustellen. Mit der Aufstellung und Umsetzung des 
Bebauungsplanes leistet die Gemeinde Kretzschau einen 
Beitrag zur Umsetzung der Strategien und Ziele der Bundes-
regierung und des Landes Sachsen-Anhalt.
Das Ziel des Bebauungsplans besteht darin, die zukünftige 
Nutzung der bereits bestehenden Wochenendhausgrund-
stücke am Kretzschauer See, unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorgaben, zu regeln. Bei Neuerrichtung, Erwei-

terung oder ähnlichen Vorhaben sind die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes zu berücksichtigen.
Gemäß Aufstellungsbeschluss umfasst der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans folgende Flurstücke:
Gemarkung Döschwitz, Flurstücke: 104; 102; 49; 48; 50; 
27/3; 47; 46; 45; 44; 43; 42; 41; 40; 39; 38; 24/6; 24/3; 25/1 
(Teilfl.); 25/2; 99; 98; 97; 96; 95; 94; 93; 100.

2. Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Gem. § 3 Abs.1 BauGB soll die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung informiert werden. Der 
betroffenen Öffentlichkeit wird mittels Auslegung die Gele-
genheit zur Abgabe einer Stellungnahme und Erörterung in 
angemessener Frist gegeben.
Zu diesem Zweck kann der Vorentwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 8 der Gemeinde Kretzschau „Wohnendhäuser Kretz-
schauer See“ mit Begründung, Stand Januar 2026, vom

02.02.2026 bis zum 03.03.2026

auf den folgenden Internetseiten eingesehen werden:
- auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Droyßiger-

Zeitzer Forst unter 
 https://www.vgem-dzf.de/de/gemeinde-kretzschau.html
 (laufende Verfahren, Begründung sowie Teil A und B Vor-

entwurf).
- auf dem Beteiligungsportal des Landes Sachsen-Anhalt 

unter https://beteiligung.sachsen-anhalt.de/portal/ 
rbplan/startseite

Darüber hinaus wird der Bebauungsplanvorentwurf im glei-
chen Zeitraum während der Sprechzeiten zur allgemeinen In-
formation in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, 
Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig, im Bauamt, Zimmer 202,
Montag von 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag von 09:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 15:00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung öffentlich ausgelegt.
Sie haben während der Auslegungsfrist die Möglichkeit, sich 
an der Planung zu beteiligen, indem Sie Anregungen und 
Stellungnahmen zum Vorentwurf der Planung über die o. g. 
Anschrift, über das o. g. Beteiligungsportal des Landes Sach-
sen-Anhalt https://beteiligung.sachsen-anhalt.de/portal/
rbplan/startseite, oder per E-Mail an: 
bauamt@vgem-dzf.de abgeben.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben, sofern die Gemeinde Kretzschau deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der Planung nicht von Bedeutung ist.
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Hinweise zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1e 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Für den Fall ei-
ner Stellungnahme ohne Absenderangabe, kann darauf 

keine persönliche Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung 
erfolgen.

gez. Anemone Just
Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Schnaudertal
Die nächste Gemeinderatssitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schnaudertal findet am Donnerstag, dem 19. Febru-
ar 2026 um 19:00 Uhr im Versammlungsraum Wittgendorf, Gartenstraße 30 statt. *

*Die nächsten Sitzungsort entnehmen Sie bitte den Aushängen in der Gemeinde.
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Bekanntmachung der Gemeinderatssitzung 
der Gemeinde Wetterzeube
Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Wetterzeube findet am Montag, den 23. Februar 2026 
um 18:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Wetterzeu-
be, Schulstraße 12 statt.
Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingela-
den.

Der Bürgermeister

* Bitte beachten Sie die Aushänge in den Ortsteilen, es 
kann zu Änderungen der Termine und der Sitzungsorte 
kommen!

Bekanntmachung öffentlicher Beschlüsse
Im Gemeinderat der Gemeinde Wetterzeube am 
27.10.2025 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
070/2025/GRW - Haushaltssatzung über das Haushalts-
jahr 2025

071/2025/GRW - Fortschreibung des Haushaltskonsoli-
dierungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2025

Im Gemeinderat der Gemeinde Wetterzeube am 
24.11.2025 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
073/2025/GRW- Genehmigung über die Annahme einer 
Spende


